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Zusammenfassung 
 
Die BDA unterstützt das Ziel des Pflegeper-
sonal-Stärkungs-Gesetzes, die Attraktivität 
des Pflegeberufs zu steigern. Die Umsetzung 
der vorgesehenen Maßnahmen würde jedoch 
bedeuten, dass vor allem die Beitragszahler 
zur Kranken- und Pflegeversicherung für die 
teuren pflegepolitischen Versprechen aus 
dem Koalitionsvertrag aufkommen müssten.  
 
Die Personalprobleme im Pflegebereich dür-
fen aber nicht ausschließlich auf Kosten von 
Arbeitgebern und Versicherten gelöst wer-
den. Denn dann lässt sich das im Koalitions-
vertrag vereinbarte richtige Ziel, die Sozialab-
gaben auf maximal 40 % der Löhne und Geh-
älter zu begrenzen, nicht dauerhaft einhalten. 
Der Bundesgesundheitsminister hat bereits 
eine weitere Anhebung des Beitragssatzes 
zur Pflegeversicherung um 0,3 Prozentpunkte 
angekündigt. Damit wäre die geplante Entlas-
tung der Beitragszahler bei der Arbeitslosen-
versicherung um 0,3 Beitragssatzpunkte be-
reits wieder verpufft. Die Maßnahmen des 
vorliegenden Gesetzentwurfs und der 
Konzertierten Aktion Pflege sind dabei noch 
gar nicht berücksichtigt. 
 
Auch ohne gesetzgeberische Änderungen 
wird die Pflegeversicherung durch die demo-
grafische Entwicklung besonders stark unter 
Druck geraten. Bereits in den letzten fünf Jah-
ren sind die Ausgaben der sozialen Pflege-
versicherung um mehr als zwei Drittel gestie-
gen (von 23 Mrd. € im Jahr 2012 auf 39 Mrd. 
€ im Jahr 2017, vgl. aktuelle Monatsberichte 
der Bundesbank). Umso mehr gilt, dass die 

Beitragszahler nicht auch noch zusätzlich be-
lastet werden dürfen. 
 
 
Im Einzelnen 
 
Keine Tarifverhandlungen zulasten Dritter 
ermöglichen 

 
Völlig inakzeptabel ist insbesondere die Idee, 
Tarifsteigerungen im Pflegebereich künftig 
vollständig über höhere Sozialversicherungs-
beiträge zu refinanzieren. Damit würden künf-
tig Tarifsteigerungen zulasten Dritter ausge-
handelt. Wenn keiner der Verhandlungs-
partner für die finanziellen Folgen der Ver-
handlungsergebnisse aufkommen muss, wird 
das Konzept der Lohnfindung durch Tarifver-
handlungen ad absurdum geführt. Ein solcher 
Freibrief kann nicht zu sachgerechten Ergeb-
nissen führen. Unter dem Deckmantel eines 
Verhandlungsergebnisses würde der Gesetz-
geber einem erneuten Kostenschub in der 
Kranken- und Pflegeversicherung Tür und Tor 
öffnen, von dem weder Versicherte noch Pfle-
gebedürftige einen unmittelbaren Nutzen hät-
ten. 
 
Das Ziel, bei der Gehaltsfindung die Interes-
sen von Arbeitgebern und Beschäftigten bei 
der Gehaltsfindung angemessen zum Aus-
gleich zu bringen, lässt sich am besten mit 
starken Verhandlungspartnern auf Versicher-
ten- und Arbeitgeberseite erreichen. Wenn 
der Staat sich auf Kosten der Beitragszahler 
als der bessere Interessenvertreter der Be-
schäftigten geriert, braucht er sich nicht zu 
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wundern, wenn es im Pflegebereich nur we-
nig gewerkschaftlich organisierte Arbeitneh-
mer gibt. Die Etablierung von Pflegekammern 
in einigen Bundesländern mit Pflichtbeiträgen 
verschärft diese Problematik weiter. 
 
 
Überkapazitäten im Krankenhausbereich 
verursachen Personalprobleme 

 
Für den Bereich der Krankenpflege wird an ei-
ner wesentlichen Problematik einfach vorbei-
gegangen: Da die Länder ihrer Verpflichtung, 
die Investitionskosten in den Krankenhäusern 
zu tragen, nicht hinreichend nachkommen, 
müssen die Krankenhäuser diese im Wesent-
lichen selbst tragen. Dadurch geraten die Per-
sonalkosten unter Druck, um diese Investiti-
onskosten auszugleichen.  
 
Die Länder wiederum sind jedoch nicht von 
ungefähr zurückhaltend mit Investitionen im 
Krankenhausbereich, weil es hier noch immer 
erhebliche Überkapazitäten gibt – vor allem in 
Ballungszentren. Richtig wäre daher ein Ab-
bau dieser Überkapazitäten, wofür die Länder 
bei der Krankenhausplanung sorgen können. 
Planbare Eingriffe sollten nur noch von darauf 
spezialisierten Krankenhäusern durchgeführt 
werden, auch weil damit nachweislich die 
Qualität der Eingriffe steigt. 
 
Das würde den verbleibenden Krankenhäu-
sern ermöglichen, wirtschaftlich profitabel ar-
beiten zu können, was die beste Vorausset-
zung für angemessene Löhne ist. Trotz be-
harrlicher Forderungen der BDA fehlt jedoch 
weiter den politisch Verantwortlichen der Mut, 
diese grundlegenden Strukturprobleme anzu-
gehen. Stattdessen wird ein kostspieliges 
Versagen mit dem nächsten teuren Fehler ka-
schiert. 
 
 
Krankenhausstrukturfonds nicht auch 
noch weitere Aufgaben übertragen 

 
Der Krankenhausstrukturfonds ist bereits in 
seiner heutigen Ausgestaltung eine Fehlkon-
struktion: Statt Krankenhausüberkapazitäten 
durch eine geänderte Krankenhausplanung 
zurückzuführen, werden neben Mitteln der 

Länder auch die von den Beitragszahlern auf-
gebrachten Mittel des Gesundheitsfonds 
zweckentfremdet, um mit finanziellen Anrei-
zen den Umbau der Krankenhauslandschaft 
in Deutschland herbeizuführen. 
 
Erst recht abzulehnen ist daher die nun vor-
geschlagene Aufgabenausweitung des Kran-
kenhausstrukturfonds auf Digitalisierung und 
Ausbildungskapazitäten, weil damit auch 
noch die bisherige Zielsetzung des Fonds, 
überflüssige Krankenhauskapazitäten zu re-
duzieren, konterkariert würde. Investitionen in 
Digitalisierung sollten nicht auch an solchen 
Standorten erzwungen werden, die in einer 
zukunftsfähigen Krankenhausstruktur keine 
Rolle spielen. 
 
 
Zusätzliche Pflegekräfte dauerhaft binden 

 
Ohne Zweifel stellt der Personalmangel in 
stationären Pflegeeinrichtungen eine Heraus-
forderung dar. Die jetzt vorgesehene,  voll-
ständige Finanzierung jeder neuen Pflege-
kraft durch die Krankenversicherung ist je-
doch abzulehnen. Sie ist der falsche Weg, um 
dem Mangel an Pflegekräften zu begegnen, 
und wird zu deutlichen Folgekosten für die 
Beitragszahler führen. 
 
Trotz erfolgreicher Bemühungen wie der Aus-
bildungs- und Qualifizierungsoffensive in der 
Altenpflege, die zu deutlich steigenden Aus-
bildungszahlen führte, geht das auf Befragun-
gen von Leitungskräften in der Pflege basie-
rende Pflege-Thermometer 2018 des Deut-
schen Instituts für angewandte Pflegefor-
schung  davon aus, dass 25.000 qualifizierte 
Personen in stationären Pflegeeinrichtungen 
fehlen. Damit stellt sich die Frage, aufgrund 
welcher Annahmen die Politik durch ein Ge-
setz Fachkräfte generieren möchte, die nicht 
existieren. Finanzielle Anreize wie Prämien-
zahlungen dürften bestenfalls ein vorüberge-
hendes Strohfeuer und teure Mitnahmeef-
fekte auslösen. Diese Ideen sind daher abzu-
lehnen.  
 
Auch wenn die Zielsetzung neuer Anreize für 
Fachkräfte nachvollziehbar ist, können diese 
nicht direkt per Gesetz geschaffen werden 
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und dürfen insbesondere nicht nur die Arbeit-
geber und Versicherten belasten.  
 
Nur mit einer Mischung aus verstärkten Aus-
bildungsbemühungen, gezielter Zuwande-
rung, der bestmöglichen Nutzung ehrenamtli-
cher Helfer für nicht-pflegerische Unterstüt-
zung sowie technischer Innovationen zur kör-
perlichen und zeitlichen Entlastung der Pfle-
gekräfte (z. B. Exoskelette als Hebehilfe, digi-
talisierte Pflegedokumentation) sind auf dem 
angespannten Arbeitsmarkt für Pflegekräfte 
Fortschritte zu erwarten. 
 
 
Keine verpflichtende Beteiligung der pri-
vaten Pflegepflichtversicherung 

 
Die privaten Versicherungsunternehmen dür-
fen nicht gesetzlich dazu verpflichtet werden, 
die von ihren Mitgliedern gezahlten Beiträge 
für neue Pflegepersonalstellen bereitzustel-
len. Die vorgesehenen Leistungen sind nicht 
Bestandteil der Versicherungsverträge Versi-
cherungsunternehmen dürfen nur für solche 
Leistungen in Anspruch genommen werden, 
die sie vertraglich übernommen haben. Eine 
verpflichtende Einbeziehung der privaten 
Pflegepflichtversicherung in den Ausgleichs-
fonds der sozialen Pflegeversicherung würde 
in deutlichem Widerspruch zum dualen Sys-
tem stehen.  
 
Sollte trotz der oben genannten, grundlegen-
den Kritik an der Umsetzung dieser Maß-
nahme festgehalten werden, müsste die Ein-
beziehung der privaten Versicherungsunter-
nehmen über Zuschläge auf den Pflegesatz 
erfolgen. Diese Zuschläge könnten die Pfle-
gekassen über den Ausgleichsfonds beglei-
chen, und die privaten Versicherungsunter-
nehmen könnten nach eigenem Bekunden 
die dadurch entstehenden zusätzlichen Kos-
ten übernehmen. 
  
 
Digitalisierung ergebnisoffen erproben 

 
Die Chancen der Digitalisierung müssen auch 
in der Pflege stärker als bisher genutzt wer-
den. Wie im Referentenentwurf richtig darge-

stellt, kann Digitalisierung gerade bei der Pfle-
gedokumentation, Qualitätssicherung, Ab-
rechnungen, Planung und Koordination hel-
fen. Die vorgeschlagene einmalige 40-pro-
zentige Kofinanzierung der Pflegeversiche-
rung für die Anschaffung von entsprechender 
digitaler oder technischer Ausrüstung ist da-
her vertretbar. Da es sich richtigerweise nur 
um einen Zuschuss handelt, wird das Risiko 
von Mitnahmeeffekten reduziert. Eine Beteili-
gung der Beitragszahler ist gerechtfertigt, da 
auch für Versicherte unmittelbar Verbesse-
rungen und perspektivisch (relative) finanzi-
elle Entlastungen zu erwarten sind. 
 
 
Zusammenarbeit mit Ärzten fördern 

 
Die vorgesehene Verpflichtung zum Ab-
schluss von Kooperationsvereinbarungen der 
Pflegeeinrichtungen mit geeigneten Ärzten 
und Zahnärzten ist zu begrüßen. Die Versor-
gungsqualität kann deutlich zunehmen, wenn 
Pflegeeinrichtungen dauerhaft mit demselben 
Arzt zusammenarbeiten. Hierzu trägt auch 
bei, dass eine verantwortliche Pflegefachkraft 
für die Zusammenarbeit benannt werden soll. 
 
 
Gesundheitsförderung muss alle Bran-
chen unterstützen 

 
Es ist sinnvoll, die Beschäftigten in der Alten- 
und Krankenpflege und ihre Betriebe bei Leis-
tungen der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung in den Blick zu nehmen. Sie werden kör-
perlich und psychisch stark beansprucht.  
 
Nicht akzeptabel ist hingegen, gesetzlich fest-
zuschreiben, in welchen Betrieben Kranken-
kassen ihre Mittel für die betriebliche Gesund-
heitsförderung auszugeben haben.  
 
Die Beitragsmittel der gesetzlichen Kranken-
versicherung werden von allen Betrieben und 
deren Beschäftigten aufgebracht, darunter 
Branchen mit einer ähnlichen Beanspru-
chung, die entsprechende Forderungen stel-
len könnten. Wenn die betriebliche Gesund-
heitsförderung in der Alten- und Kranken-
pflege besonders gefördert werden soll, 
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müsste das als gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe auch aus Steuermitteln finanziert wer-
den. 
 
 
Familienförderung nicht von der Berufs-
wahl abhängen lassen 

 
Die BDA unterstützt ausdrücklich das Ziel ei-
ner besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf durch einen quantitativen und qualitati-
ven Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtun-
gen. Die nun vorgeschlagenen Maßnahmen, 
wonach speziell in der Kranken- und Alten-
pflege Betreuung jenseits der üblichen Öff-
nungszeiten von Kitas abgedeckt werden soll, 
ist jedoch kritisch zu sehen. Die Beschäftigten 
aller Branchen sollten davon profitieren und 
die Betragszahler zur Sozialversicherung dür-
fen mit den Kosten nicht belastet werden. 
 
 
Finanzierbarkeit dauerhaft sicherstellen 

  
Zur Sicherung der langfristigen Finanzierbar-
keit der sozialen Pflegeversicherung bedarf 
es – neben der Abkehr von der lohnbezoge-
nen Finanzierung – des Auf- und Ausbaus ei-
ner privatrechtlich organisierten ergänzen-
den kapitalgedeckten Risikovorsorge sowie 
vor allem durchgreifender Strukturreformen 
auf der Leistungsseite. Insbesondere muss 
der Kosten-, Preis- und Qualitätswettbewerb 
zwischen den Pflegekassen und gegenüber 
den Leistungsanbietern ausgebaut werden. 
Pflegekassen benötigen daher größere ver-
tragliche Gestaltungsspielräume mit den Leis-
tungsanbietern.  
 
Ein zukunftsfestes Finanzierungskonzept für 
die soziale Pflegeversicherung ist das Pflege-
prämienmodell. Mit ihm wird der Automatis-
mus durchbrochen, dass sich steigende Fi-
nanzierungserfordernisse negativ auf die Ent-
wicklung der Arbeitskosten auswirken und da-
mit Wachstum und Beschäftigung gefährden. 
Außerdem hätte es den Vorteil, dass damit 
automatisch alle Einkommen (auch Einkom-
men aus Verpachtung, Vermietung und Kapi-
talerträge) an der Finanzierung der Pflegever-
sicherung beteiligt werden und damit die Bei-
tragsgerechtigkeit steigt. 

Dementsprechend wäre die Einführung eines 
Prämienmodells auch mit Beschäftigungs-ge-
winnen verbunden (Sachverständigenrat-
Wirtschaft, JG 2003, Z. 325). Zudem kann der 
gebotene Sozialausgleich für Einkommens-
schwache im Pflegeprämienmodell deutlich 
treffsicherer organisiert werden als im lohnbe-
zogenen System des Status quo. 
  
Ein erster richtiger Schritt wäre die Fest-
schreibung des allgemeinen Beitragssatzes 
auf dem derzeit geltenden Niveau mit Einfüh-
rung eines einkommensunabhängigen Zu-
satzbeitrags für Versicherte. In einem weite-
ren Schritt zur Einführung der Pflegeprämie 
sollte der gesetzlich festgeschriebene Arbeit-
geberbeitrag steuerfrei als Zuschuss zum 
Bruttolohn ausgezahlt werden. 
 
 
Beitragssatzsteigerungen kosten Arbeits-
plätze 

 
Wenn die Leistungsausgaben der Pflege-kas-
sen stärker steigen als Löhne und Gehälter, 
darf sich dies nicht über höhere Lohnzusatz-
kosten negativ auf Beschäftigung und Wachs-
tum auswirken. Dies ist gerade auch deshalb 
wichtig, weil die Beitragsbelastung in der 
Renten- und Krankenversicherung –sofern 
keine durchgreifenden Reformen er-folgen – 
in der Zukunft deutlich steigen wird. 
 
Die Ausgaben der sozialen Pflegeversiche-
rung stiegen zuletzt von 23 Mrd. € im Jahr 
2012 auf 39 Mrd. € im Jahr 2017 (11,1 % pro 
Jahr). In nur fünf Jahren sind damit die Aus-
gaben um über zwei Drittel gestiegen! Wenn 
in der Pflegeversicherung selbst bei Rekord-
beschäftigung und mehrmals gestiegenen 
Beitragssätzen ein Defizit entsteht, dürfen 
nicht auch noch immer weitere Leistungsaus-
weitungen versprochen werden. 
 
Auf der Grundlage des geltenden Rechts ist 
bis 2040 mit einem Anstieg des Gesamtsozi-
alversicherungsbeitragssatzes auf rund 50 % 
zu rechnen (u. a. Studie der Prognos AG „So-
zialbeitragsentwicklung und Beschäftigung“ 
vom Juni 2017). Jeder zusätzliche Beitrags-
satzpunkt, der über den ohnehin zu er-war-
tenden Beitragssatzanstieg hinausgeht, führt 
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demnach langfristig zu einem Verlust von 
90.000 Arbeitsplätzen. 
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